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Hinweis:
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13.00 Uhr, in der Gemeinde. Private Kleinanzeigen an die Benedict Press: b.hess@vier-tuerme.de, Tel: 09324 20-214.

AmtlicHe BekAnntmAcHungen

 totengedenken
wir gedenken heute der Opfer von krieg und gewalt

der Soldaten, die in den beiden Weltkriegen gefallen, ihren Verwundungen erlegen, 
in Gefangenschaft gestorben oder seither vermisst sind,
der Männer, Frauen und Kinder aller Völker, die durch Kriegshandlungen 
ihr Leben lassen mussten.

wir gedenken

derer, die im Widerstand, die um ihrer Überzeugung oder ihres Glaubens willen 
Opfer der Gewaltherrschaft wurden, und derer, die verfolgt und getötet wurden, 
weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden 
oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert 
bezeichnet wurde.

wir gedenken

der Männer, Frauen und Kinder, die in der Folge des Krieges auf der Flucht oder 
bei der Vertreibung aus der Heimat und im Zuge der Teilung Deutschlands und Europas
ihr Leben verloren.

wir gedenken

der Bundeswehrsoldaten und anderer Einsatzkräfte, die in Ausübung ihres Dienstes 
ihr Leben ließen.

wir trauern

um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage,
um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung,
um die Opfer sinnloser Gewalt, die bei uns Schutz suchten.

wir trauern

mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen, um die Toten.

Doch unser Leben gilt der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern 
und auf Frieden in der Welt.
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Hinweis zum Volkstrauertag:
Die diesjährige Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet statt am 
Sonntag, dem 13. November 2022, im Anschluss an den 10.30 
Uhr Gottesdienst, um ca. 11.30 Uhr auf dem Friedhof der Abtei 
in Münsterschwarzach. Sollte es regnen, fällt die Feier aus.

Probealarm der Feuerwehren:
Der nächste Probealarm findet am Samstag, den 05.11.2022 ab 
12.15 Uhr statt. Es findet nur ein Alarm statt.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (Doppelte Alarmierung).

Fälligkeit der Grundsteuer A und B,  
4. Rate, sowie der Gewerbesteuer
Am 15.11.2022 wird die 4. Rate der Grundsteuer A und B, 
sowie der Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.
Sofern dem Markt Schwarzach a. Main ein Mandat (Einzugser-
mächtigung) erteilt wurde, achten Sie bitte auf eine ausreichende 
Deckung Ihres Kontos. Bei Rücklastschrift anfallende Gebühren 
werden von uns an den Schuldner weitergegeben.
Barzahlungen oder Überweisungen bitten wir fristgerecht vor-
zunehmen, um unnötige Mahngebühren und Säumniszuschläge 
zu vermeiden.

Markt Schwarzach a. Main 
schwarzach a. main, 04.10.2022
Gem. Art. 12 Abs. 1 Satz 3 des Abmarkungsgesetzes vom 06. 
August 1981 (GVBl. S. 318) erlässt der Markt Schwarzach 
a. Main folgende
ANORDNUNG:
1.  Ab 05.11.2022 findet in der Gemarkung Stadtschwarzach,
 ab 18.11.2022 in der Gemarkung Hörblach und
 ab 25.11.2022 in der Gemarkung Münsterschwarzach
 die Grenzbegehung der Feldgeschworenen statt.
 Folgende Grenzen einschließlich aller Grenzzeichen werden 

überprüft:
 – Grenzen und Grenzzeichen an allen gemeindlichen Grund-

stücken
 – Gemeindegrenze
2. Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von Grund-

stücken haben gem. Art. 9 AbmG dafür zu sorgen, dass die 
nach den Vorschriften des Abmarkungsgesetzes oder nach 
früheren Vorschriften angebrachten Grenzzeichen erhalten 
und erkennbar bleiben.

 Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken werden aufgefordert, bis zur Grenzbegehung sämtliche 
Grenzzeichen an ihren Grundstücken sichtbar zu machen.

3.  Soweit Mängel an den Grenzen und den Grenzzeichen der 
gemeindlichen Grundstücke festgestellt werden, beantragt der 
Markt Schwarzach a. Main als beteiligter Grundstückseigen-
tümer gleichzeitig die Behebung durch die Feldgeschworenen.

 Kosten, die durch die Abmarkungstätigkeit der Feldgeschwo-
renen entstehen, sind dem Markt durch den Veranlasser zu 
erstatten.

4. Ausgerissene, verschobene oder gar entfernte Grenzsteine 
sind unverzüglich dem Feldgeschworenenobmann für

 Stadtschwarzach, Herrn Adolf Köberlein (Telefon 09324/3233)
 Hörblach, Herrn Willibald Hubert (Telefon 09324/1500)
 Münsterschwarzach, Herrn Thomas Memmel (Telefon 

09324/981458)
 zu melden.

gez. Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Herbstflurgänge der Gemeinde  
Kleinlangheim in den Ortsteilen Haidt und 
Stephansberg
Ab dem 15. November 2022 findet in der Gemarkung Haidt/
Stephansberg die Grenzbegehung der Feldgeschworenen statt. 
Folgende Grenzen einschließlich aller Grenzzeichen werden 
überprüft: Die Feldflur, öffentliche Wege mit angrenzenden 
Forstgrenzen südwestlich der KT11 Richtung Hörblach und 
Großlangheim.
Die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken haben gem. Art. 9 AbmG dafür zu sorgen, dass die nach 
den Vorschriften des AbmG oder nach früheren Vorschriften 
angebrachten Grenzzeichen erhalten und erkennbar bleiben. Die 
Eigentümer und Nutzer von Grundstücken werden aufgefordert, 
bis zur Grenzbegehung sämtliche Grenzzeichen an ihren Grund-
stücken sichtbar zu machen.
Soweit Mängel an den Grenzen und den Grenzzeichen der 
gemeindlichen Grundstücke festgestellt werden, beantragt der 
Markt Kleinlangheim als beteiligter Grundstückseigentümer 
gleichzeitig die Behebung durch die Feldgeschworenen. Zwischen 
Privatgrundstücken sollte ein Auftrag rechtzeitig vorliegen. Ko-
sten, die durch die Abmarkungstätigkeiten der Feldgeschworenen 
entstehen, sind dem Markt durch den Veranlasser zu erstatten. 
Ausgerissene, verschobene oder gar entfernte Grenzzeichen sind 
unverzüglich dem Feldgeschworenenobmann Herrn Friedrich 
Pröschel, Stephansberg 1, zu melden. Grenzverletzungen müssen 
an alle Betroffenen weitergemeldet werden.

Aus der Gemeinderatssitzung vom 
18.10.2022
mainschleifen-express
Die Städte Volkach und Dettelbach sowie die Gemeinden Schwarz-
ach, Nordheim und Sommerach betreiben seit September 2016 die 
VGN-Freizeitbuslinie 107 „Mainschleifen-Express“. Mit Ablauf 
der Saison 2022 endet die Konzession.
Die VGN-Freizeitbuslinie 107 hat in den letzten 7 Jahren rd. 22.254 
Fahrgäste befördert. 2022 stiegen bis Ende September bereits 
1.000 Fahrgäste mehr zu als in den beiden Haupt-Pandemie-Jahren 
zuvor (30.09.2022: 3.116 Gäste). Daher schlägt die Verwaltung – 



vorausgesetzt alle Gemeinden stimmen der Kostenkalkulation 
zu – eine neue Beantragung der Konzession für die Jahre 2023 
bis einschließlich 2026 vor.
Ab 2026/2027 wird sich die Situation mit einer möglichen Inbe-
triebnahme der Bahnstrecke Volkach–Seligenstadt–Würzburg 
grundlegend verändern. Für die kommenden Jahre ist nach wie 
vor ein Saisonbetrieb vom 1. Mai bis 1. November des jeweiligen 
Jahres geplant. Angeboten werden Fahrten an 26 Wochenenden 
samstags und sonntags sowie feiertags, jeweils zweimal vormit-
tags und zweimal abends, von der Mainschleife nach Kitzingen/
Bahnhof und wieder zurück.
Der Landkreis Kitzingen stellt für den Freizeitverkehr erneut eine 
50-prozentige Defizit-Förderung aus dem ÖPNV-Topf in Aus-
sicht! Die gesamten Saisonkosten für 2023 werden auf 43.352,17 
Euro geschätzt. Für Schwarzach beläuft sich die Beteiligung auf 
5.547,36 €. Hiervon ist nach Abzug der Fahrgeldeinnahmen der 
ÖPNV-Fördersatz (50 %) abzuziehen. Aktuell verbliebe somit 
ohne Fahrgäste eine geschätzte Kostenbeteiligung von 2.773,68 
€. Fahrgeldeinnahmen sind nur geringfügig zu erwarten, da 
VGN-Kunden das Busangebot mittels ihrer Fahrkarte inkludiert 
nutzen können.
Sobald alle beteiligten Gemeinden zugestimmt haben, erfolgt die 
Suche nach einem oder mehreren Omnibusunternehmen, welche 
die Fahrleistung erbringen können Sollte der ÖPNV-Fördersatz 
in den kommenden Jahren sinken, können die Gemeinden ein 
vorzeitiges Konzessionsende beantragen.
Der Marktgemeinderat stimmte der Beantragung einer Kon-
zession für die Jahre 2023 bis einschließlich 2026 für die VGN-
Freizeitbuslinie 107 „Mainschleifen-Express“ zu. 2023 werden 
die geschätzten Kosten von max. 2 773,68 € (vorbehaltlich der 
ÖPNV-Förderung v. 50%) bereitgestellt. Für die Folgejahre werden 
entsprechende Haushaltsansätze mit der jeweiligen Preisanpas-
sung vorgeplant und ebenfalls bereitgestellt.

Bürgerversammlungen 2022
Folgende in den Bürgerversammlungen vorgebrachte Themen 
wurden im Marktgemeinderat behandelt:
a)  Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Neuseser 

Straße in Schwarzenau
 Es wurde mitgeteilt, dass auf der Gemeindeverbindungsstraße 

nach Neuses am Berg ein reger Verkehr stattfindet. Auf der 
sehr schmalen Straße fahren die PKWs mit teilweise hohen 
Geschwindigkeiten, was speziell für die Radfahrer eine erheb-
liche Gefahr darstellt. Es wurde angeregt, hier in Abstimmung 
mit der Stadt Dettelbach eine allgemeine Geschwindigkeits-
begrenzung für die Gemeindeverbindungsstraße anzuordnen.

 Auch im Bereich der Wohnbebauung von Schwarzenau wird 
in der Regel deutlich schneller als die beschilderten 30 km/h 
gefahren. Es wurde daher vorgeschlagen, das Ortsschild in 
Richtung Neuses zu versetzen, so dass die Autofahrer früher 
ihre Geschwindigkeit auf 50 km/h reduzieren müssen um 
anschließend die ausgeschilderten 30 km/h einzuhalten. 
Aktuell befindet sich das Ortsschild ca. 50 m vor dem ersten 
Wohnhaus. Eventuell könnte über bauliche Maßnahmen, z.B. 
Pflanzkübel auf der Straße, eine Reduzierung der Geschwin-
digkeit erzwungen werden.

 Nach eingehender Diskussion bestand im Marktgemeinderat 
Einverständnis darüber, das Ortsschild und die Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 30 km/h weiter in Richtung Neuses zu 
verschieben.

 Des Weiteren bestand Einigkeit darüber, Kontakt mit der Stadt 
Dettelbach bezüglich einer generellen Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 70 km/h auf der gesamten Strecke zwischen 
Neuses und Schwarzenau aufzunehmen.

b) Parksituation in der Kitzinger Straße in Hörblach
 Die unbefriedigende Parksituation in der Kitzinger Straße in 

Hörblach wurde in den vergangenen Jahren immer wieder 
von verschiedenen Anwohnern in den Bürgerversammlungen 
angesprochen oder direkt der Verwaltung mitgeteilt. Aufgrund 
der Vielzahl der Fahrzeuge, welche auf der Straße abgestellt 
werden, ist beim Einfahren von einzelnen Anwesen auf die 
Kitzinger Straße keine ausreichende Einsicht in den Straßen-
verkehr möglich. Es wird teilweise auf beiden Straßenseiten 
geparkt, so dass sich die Fahrgasse stark verengt. Bei Gegenver-
kehr besteht in diesen Bereichen keine Ausweichmöglichkeit.

 Aktuell sind im Bereich der Ortsstraße (Gasthof Hubert bis 
Aral-Tankstelle) einzelne Parkplätze auf den Gehwegen ein-
gezeichnet. Die überwiegende Anzahl der Fahrzeuge parkt 
allerdings direkt auf der Straße. Außerhalb der markierten 
Parkplätze sind, mit Ausnahme gegenüber der Tankstelle, 
keine Parkverbotsschilder aufgestellt.

 In den vergangenen Jahren wurde immer wieder an die An-
lieger appelliert, ihre Fahrzeuge auf Privatgrund abzustellen, 
augenscheinlich ohne Erfolg. Grundsätzlich ist mitzuteilen, 
dass auf den teilweise sehr großen Anwesen ausreichend 
Flächen zum Abstellen der Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

 Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, vor einer Dis-
kussion/Beschlussfassung im Marktgemeinderat, alle Grund-
stückseigentümer entlang der Kitzinger Straße anzuschreiben, 
damit diese Vorschläge zur Verbesserung der Parksituation 
vorbringen können. Eine Option wäre beispielsweise die 
Erstellung eines Parkkonzeptes durch ein Fachbüro.

 Der Marktgemeinderat beschloss, vor einer Beschlussfassung 
alle Grundstückseigentümer entlang der Kitzinger Straße 
anzuschreiben und deren Rückmeldungen abzuwarten

c) Roter Faden auf dem Radweg in Münsterschwarzach
 In den Bürgerversammlungen wurde die Unfallgefahr für 

die Radfahrer aufgrund einer hohen Aufkantung entlang der 
Pflasterzeile des Roten Fadens in Münsterschwarzach ange-
sprochen. Der Bauhof muss diesen Bereich immer wieder mit 
Split auffüllen und nachverdichten. Aus Sicht des Marktge-
meinderates handelt es sich hier um ein Dauerproblem, welches 
nur mit dem Rückbau der Pflastersteine behoben werden kann.

 Der Marktgemeinderat beschloss, aufgrund des Unfallrisikos 
für die Radfahrer und des Aufwandes für den baulichen Un-
terhalt den „Roten Faden“ entlang des unbefestigten Radweges 
in der Verlängerung des Weideweges in Münsterschwarzach 
auszubauen.

generalsanierung grundschule
Nach der Ausführungsplanung für die Außenanlagen sollte ein 
Teil der bisherigen Asphaltfläche auf dem Pausenhof erhalten 
werden. Nach den Vorgaben des Planungsbüros sollte die Fläche 
mit einer Größe von ca. 1.000 m² gereinigt und mit einer ca. 4 
cm starken Deckschicht überzogen werden.
Im Zuge der Abbrucharbeiten im Pausenhof stellte die ausführende 
Fa. Fleischhacker fest, dass die vorhandenen Asphaltflächen mit 
unterschiedlichen Stärken eingebaut wurden. Auch die darunter-
liegende Schottertragschicht weist nur eine Stärke von 6–7 cm 
auf. Die Fa. Fleischhacker meldete Bedenken gegen die geplante 
Deckschicht auf der vorhandenen Asphaltfläche an und lehnte 
eine Gewährleistung für diese Flächen ab.
Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Planungsbüro, 
der Fa. Fleischhacker und der Fa. Glöckle (Subunternehmer für 
den Asphaltbau) wurde die Problematik diskutiert. Es wurde 
festgestellt, dass sich die vorhandene Asphaltfläche auf dem 
Pausenhof für ihr Alter (ca. 55 Jahre) noch in einem recht guten 



Zustand befindet. Dies ist in erster Linie darauf zurückzufüh-
ren, dass auf dem Pausenhof so gut wie kein Schwerlastverkehr 
stattgefunden hat.
Laut der Fa. Glöckle kann bei einer entsprechend geringen 
Belastung die neue Asphaltdeckschicht auch noch längere Zeit 
ohne größere Schäden genutzt werden, eine Gewährleistung 
kann hierfür jedoch nicht übernommen werden. Hinsichtlich der 
Entwässerung der Flächen kann es zu Pfützenbildungen kommen. 
Die Mehrkosten für den kompletten Neubau der Asphaltfläche 
würden sich auf ca. 53.000 € belaufen.
Nach ausführlicher Diskussion stimmte der Marktgemeinderat 
dem Neubau der Asphaltfläche im Pausenhofbereich mit den 
voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 53.000,00 € zu.

Parkplätze in der kolpingstraße
Vor den beiden Anwesen Kolpingstr. 2 und 4 sind insgesamt 
6 öffentliche Parkplätze markiert. Die schräg eingezeichneten 
Stellflächen haben eine Länge von lediglich ca. 4,0 m. Selbst 
kleinere Fahrzeuge ragen hier mit ihrem Heck deutlich in den 
Straßenbereich hinein.
Die Eigentümer des Anwesens Kolpingstr. 2 haben bereits 
mehrfach auf Beschädigungen ihrer angrenzenden Gartenmauer 
hingewiesen. Vor einer geplanten Sanierung der Einfriedung 
bitten sie um eine Verbesserung der Parksituation, um späteren 
Beschädigungen vorzubeugen.
Bei einem Ortstermin mit dem Planungsbüro TIG wurden 
verschiedene Alternativen zur Verbesserung der Parksituation 
besprochen.
Alternative 1: Die 6 schräg eingezeichneten Stellplätze werden 
als Längsparkplätze eingezeichnet. Damit würden 3 öffentliche 
Stellplätze in diesem Bereich entfallen. Dies könnte mit einem 
sehr geringen Kostenaufwand vom Bauhof durchgeführt werden.
Alternative 2: Um eine ausreichend lange Stellfläche für die 
Parkplätze herzustellen, müsste die Durchfahrtsbreite in der 
Kolpingstraße auf einer Länge von ca. 20 m von derzeit ca. 
5,8 m auf ca. 4,75 m verringert werden. Der bestehende Bord 
und der Einzeiler müssten neu eingebaut und ein Straßeneinlauf 
neu gesetzt werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu 
gewährleisten.
Bei einer verbleibenden Straßenbreite von ca. 4,75 m wäre ein 
Begegnungsverkehr mit PKWs rechnerisch noch möglich. In 
der Praxis werden die von der Würzburger Straße einfahrenden 
Fahrzeuge bei Begegnungsverkehr vor der Fahrbahnverengung 
warten müssen.
Die grobe Kostenschätzung des Planungsbüros für den Umbau 
der Randabgrenzung zur Verlängerung der Stellflächen beläuft 
sich auf ca. 24.400 € (ohne Nebenkosten). Bei einer Pflasterung 
der Parkplätze kämen noch einmal ca. 21.800 € hinzu.
Alternative 3: Die Parkplätze werden wie bisher belassen. Die 
Eigentümer der Kolpingstr. 2 müssen zukünftige Schäden an 
ihrer Gartenmauer mit den Verursachern regulieren.
Der Marktgemeinderat beschloss keine der vorgenannten Alter-
nativen auszuführen. Bevor bauliche Maßnahmen ausgeführt 
werden, sollen testweise die bestehenden Markierungen bis in 
die Straße hinein verlängert werden und die Parksituation weiter 
beobachtet werden.

Bauhof, Beschaffung eines Zweiachs-Dreiseitenkippers
Der Zweiachs-Dreiseitenkipper Typ Reisch (Baujahr 11/2013) 
soll gleichwertig ersetzt werden.
Der Anhänger wird bei vielen Arbeiten z.B. Transport von Bo-
denaushub, Sand oder Grasabfall genutzt.
Aufgrund von mehreren Schäden ist der Hänger in desolatem 
Zustand und muss dringend ersetzt werden. Verschiedene An-
gebote wurden eingeholt.

Der Marktgemeinderat beschloss die Anschaffung eines Zwei-
achs-Dreiseitenkipper Reisch RD-80 zum angebotenen Preis 
von 20.587,00 Euro.

Verschiedenes
Abriss von Brücken über die Autobahn A3
Seitens der ARGE A3, welche für den 6-streifigen Ausbau der 
Autobahn A3 verantwortlich ist, wurde mitgeteilt, dass Ende 
November bzw. Anfang Dezember die Brücke der KT 11 Hör-
blach-Großlangheim und die Brücke bei der Rastanlage Haidt 
abgerissen werden. Die offizielle Umleitung erfolgt über die  
St 2271 nach Kitzingen und über die St 2272 nach Großlangheim. 
Die Bauzeit für die beiden Brücken beträgt ca. 1 bis 1 ½ Jahre.
Nutzung landwirtschaftlicher Weg durch die Fa. LZR in 
Schwarzenau
Die Fa. LZR fragte an, ob sie den landwirtschaftlichen Weg zwi-
schen den Abbaugebieten in Schwarzenau Süd und Schwarzenau 
Nord zum Transport von Auffüllmaterial zur Rekultivierung im 
Bereich des Abbaugebietes Schwarzenau Nord nutzen kann. Die 
hierfür benötigten 1.200 m3 sollen mit ca. 120 Traktorladungen 
zum Abbaugebiet Schwarzenau Nord transportiert werden. Vor 
Beginn soll eine Bestandsaufnahme des landwirtschaftlichen 
Weges durchgeführt werden. Nach Abschluss der Arbeiten 
werden sämtliche Schäden von der Fa. LZR wieder behoben. Die 
Arbeiten sollen bereits in der KW 42 beginnen.
Seitens des Marktgemeinderates bestand Einverständnis für die 
Nutzung des Weges durch die Fa. LZR.

1. Bgm. schmitt informiert darüber,
– dass die Dettelbacher Straße zwischen der Einmündung der 

Stadtschwarzacher Straße und der Felsenkellerstraße vom 
31.10. bis 06.11.2022 komplett gesperrt wird. Grund hierfür 
ist die Neuverlegung von insgesamt 3 Hausanschlüssen.

– dass die Schotterfläche vor der Einfahrt zu den Mainfrän-
kischen Werkstätten asphaltiert wird. Hierfür muss die Alte 
Straße im Zeitraum vom 17.10. bis 01.11.2022 gesperrt werden. 
Die Radfahrer werden in diesem Bereich an der Baustelle 
vorbeigeleitet.

– dass am 05.10.2022 ein Runder Tisch Hochwasserschutz in der 
Arche stattgefunden hat, bei dem ein Informationsaustausch 
aller beteiligten Gemeinden und Behörden, sowie den anwe-
senden Landwirten, den Vertretern der IG Hochwasserschutz, 
als auch den politischen Vertretern des Stimmkreises Kitzingen 
erfolgte.

– dass im Kindergarten Stadtschwarzach durch einen undichten 
Boiler ein Wasserschaden entstanden ist. Eine Gruppe musste 
in den Turnraum umziehen, bis die Sanierungsarbeiten durch-
geführt sind.

– dass die Fa. Magirus eine Anpassung der Beschaffungskosten 
für das MLF für Schwarzenau um 5,3 % aufgrund unvorher-
sehbarer Kostensteigerungen beantragt hat. Hierdurch würden 
sich Mehrkosten für das in Höhe von ca. 13.000 € ergeben.

 Der Antrag für die Anpassung des Anschaffungsbetrages 
wurde von allen beteiligten Gemeinden abgelehnt.

Aus den Reihen des Marktgemeinderates wurde angeregt 
bzw. mitgeteilt,
– dass die Gemeinden und Feuerwehren aufgefordert wurden, 

sich auf einen möglichen Blackout vorzubereiten. Es sollen 
entsprechende Licht- und Wärmepunkte für die Bevölkerung 
in den Gemeinden eingerichtet werden.

 1. Bgm. Schmitt teilte hierzu mit, dass diesbezüglich bereits 
Kontakt mit der Abtei aufgenommen wurde. Hierüber könnte 
evtl. die Wasserversorgung der Bevölkerung sichergestellt 
werden. Als Licht- und Wärmepunkte könnten die Schwarz-



achhalle und eine Turnhalle der Abtei Münsterschwarzach zur 
Verfügung gestellt werden. Es soll zeitnah eine Besprechung 
mit den Feuerwehren erfolgen und ein Notfallkonzept erstellt 
werden.

– dass aufgrund der aktuellen Energiepreise die Leuchtkörper 
in den Kindergärten Stadtschwarzach und Schwarzenau und 
in den Feuerwehrhäusern auf LED umgestellt werden sollten.

 Im Münsterschwarzacher Kindergarten wurden bereits alle 
Leuchtkörper auf LED umgestellt.

ÄrZtlicHer BereitscHAftsDienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di, Do  18.00 – 21.00 Uhr
Mi und Fr  16.00 – 21.00 Uhr;
Sa/So/Feiertag  09.00 – 21.00 Uhr.

Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 05.11.  Marien-Apotheke, Wiesentheid 
 Tel: 09383-97310
 Marktstefter Apotheke, Marktsteft 
 Tel: 09332-5933630
SONNTAG, 06.11  Apotheke am Rathaus, Dettelbach 
 Tel: 09324-2549
 Stern-Apotheke, Kitzingen 
 Tel: 09321-4680
SAMSTAG, 12.11.  Apotheke am Markt, Schwarzach a. Main
 Tel: 093249780700
 Steigerwald-Apotheke, Geiselwind
 Tel: 09556-921090
SONNTAG, 13.11.  St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen 
 Tel: 09382-6733
 Stadt-Apotheke, Mainbernheim 
 Tel: 09323-291
SAMSTAG, 19.11.  Riemenschneider-Apotheke, Volkach 
 Tel: 09381-4100
 Brücken-Apotheke, Kitzingen 
 Tel: 09321-91760
SONNTAG, 20.11.  Kronen-Apotheke, Gerolzhofen 
 Tel: 09382-5963
 Stadt-Apotheke, Mainbernheim 
 Tel: 09323-291
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung AnDerer BeHörDen

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der nächste Termin findet statt am Mittwoch, 16.11.2022, im 
Landratsamt Kitzingen – Bitte an der Information melden
Anmeldung bei Herrn Albert, Telefon: 09321 / 928 1100 (e-mail: 
frank.albert@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
• Sprechtage in Kitzingen finden statt in der Stadtverwaltung, 

Kaiserstr. 13-15,
 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr.
 Die nächsten Termine sind jeweils am Donnerstag, 17.11., 

15.12.2022
 Um Terminvereinbarung mit Angabe Ihrer Rentenversiche-

rungsnummer wird gebeten unter der Telefon-Nr.: 09321 / 203 
320.

• Sprechtage in Volkach finden statt in der Stadtverwaltung, 
Marktplatz 1, 97332 Volkach

 jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr.
 Die nächsten Termine sind jeweils am Dienstag, 15.11., 

13.12.2022
 Um Terminvereinbarung mit Angabe Ihrer Rentenversiche-

rungsnummer wird gebeten unter Telefon Nr.: 09381 / 40121

Bekanntmachungen des Landratsamtes
sonderamtsblatt
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung des Land-
ratsamtes Kitzingen zum Vollzug der Verordnung (EU) 
2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i. V. m. der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung)
März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesund-
heitsrecht“), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2018/1629 
vom 25.7.2018 (ABl. L 272 S. 11), i. V. m. § 14a der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. 
I S. 1665), sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über 
den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen 
(GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-
U/G), das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 
2022 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, ergeht für das gesamte 
Gebiet des Landkreises Kitzingen folgende:

Allgemeinverfügung:
1.  Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvö-

gel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder in Gefangen-
schaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 
10 VO (EU) 2016/429) dürfen außerhalb einer gewerblichen 
Niederlassung oder ohne dass eine solche Niederlassung 
besteht, gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit die 
Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich 
oder im Fall von Enten und Gänsen virologisch nach näherer 
Anweisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis 
auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenza-
virus untersucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist ist der 
Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung eingetragenen 
Untersuchungsdatums bzw. des Datums des Laboruntersu-
chungsbefundes.



 a)  Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Un-
tersuchungen jeweils an Proben von 60 Tieren je Bestand in 
einem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung 
nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor 
durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Unter-
suchung hat durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung 
zur Ausübung des tierärztlichen Berufes befugte Person 
mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers 
zu erfolgen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse 
gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten und Gänse 
zu untersuchen.

 b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind 
die zur Abgabe im Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch 
eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des 
tierärztlichen Berufes befugte Person klinisch zu untersu-
chen.

2. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 des Tenors ge-
troffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

3. Kosten werden nicht erhoben.
4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung als bekannt gegeben.
Kitzingen 19.10.2022

Landrätin Tamara Bischof  
lädt wieder zur Bürgersprechstunde ein
Am Samstag, 26. November, ist es wieder soweit. Landrätin 
Tamara Bischof bietet von 9 bis 13 Uhr eine Bürgersprechstunde 
am Wochenende an. Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst 
eingeladen, mit der Landrätin über verschiedene Belange in einem 
persönlichen Gespräch zu sprechen.
Die Landrätin ist aber nicht nur zum Bürgersprechtag für die 
Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sondern regulär während 
der allgemeinen Bürozeiten oder unterwegs bei einem Termin.
Aus organisatorischen Gründen bittet die Landrätin um eine 
vorherige Anmeldung, um Wartezeiten der Bürgerinnen und 
Bürger zu vermeiden. Ein Termin zum Bürgersprechtag kann 
über das Büro der Landrätin (Tel. 09321/9281000, E-Mail: 
landraetin@kitzingen.de) vereinbart werden. Selbstverständlich 
kann hierüber auch jederzeit während der regulären Bürozeiten 
ein Termin vereinbart werden.

Landratsamt Kitzingen
stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für die Wohngeldstelle im Sachgebiet 52 – Soziales und Senioren
einen Beamten (m/w/d) der Fachlaufbahn Verwaltung und 

Finanzen der 2. Qualifikationsebene
oder

einen Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung 
Allgemeine Innere Verwaltung des Freistaates Bayern und 

der Kommunalverwaltung.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. Eine Verteilung 
der Aufgaben auf zwei Teilzeitkräfte ist möglich, sofern eine täg-
liche Besetzung und ein reibungsloser Ablauf der Sachbearbeitung
gewährleistet sind.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen. Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerber-
portal https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 
09.11.2022.

Kitzingen, 17.10.2022

stellenausschreibung
Der Zweckverband Kirchenburgmuseum Mönchsondheim sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 
zur Elternzeitvertretung.

Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle. Eine Verteilung 
der Aufgaben auf zwei Teilzeitkräfte ist möglich, sofern eine täg-
liche Besetzung und ein reibungsloser Ablauf der Sachbearbeitung
gewährleistet sind.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf der Homepage 
des Landratsamtes Kitzingen
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über das 
Online-Bewerbungsportal des Landratsamtes Kitzingen https://
www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 06.11.2022.

Kitzingen, 12.10.2022

stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Straßenwärter (m/w/d)

zum Einsatz in den verschiedenen Aufgabengebieten des Bau-
hofs. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die nicht 
teilzeitfähig ist.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal https://www.mein-check-in-de/kitzingen 
bis spätestens 16.11.2022.

Kitzingen, 18.10.2022

Mediensprechstunde für Seniorinnen und 
Senioren
Ein Angebot des Caritas-Hauses St. Elisabeth in Kitzingen
Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Handy oder Smartphone?
Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von Jugendlichen ehren-
amtlich helfen.
Wer Hilfestellung beim Verfassen von Nachrichten, der Kamer-
afunktion, beim Hinzufügen von neuen Kontakten oder anderen 
Dingen rund ums Handy braucht, ist herzlich willkommen.
Montags:  14:30 Uhr – 15:30 Uhr
Mittwochs:  16:30 Uhr – 17:30 Uhr
Freitags:  12:15 Uhr – 13:15 Uhr

Bürgerzentrum, Schrannenstraße 35, 97318 Kitzingen
UNBEDINGT anmelden: 
MGH.Kontakt@caritas-einrichtungen.de oder Telefon: 09321 
9165422 (Mo–Do 8:30–12 Uhr)

Verkehrswacht Kitzingen e.V.
Verkehrssicherheit in Stadt und Landkreis Kitzingen
Die Verkehrswacht Kitzingen e.V. steht seit vielen Jahren in enger 
Zusammenarbeit mit der Polizei und den Kommunen für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr.
Neben den Maßnahmen zur Schulwegsicherheit wie Sicher-
heitsüberwürfe für Erstklässler, dem Einsatz von Schüler- und 
Elternlotsen und Spannbandaktionen bieten wir aber auch 
Fahrsicherheitstrainings für junge Erwachsene, Senioren, Mo-
torradfahrer und Pedelec-/Radfahrer an.
An Aktionstagen wie Stadtfesten u.ä. kommen an Präventi-
onsständen zum Thema Verkehrssicherheit auch Gurtschlitten, 
Überschlagsimulatoren oder Kindermotorrädchen zum Einsatz.
Gerne bieten wir die Durchführung von Präventionsveranstal-



tungen z.B. in Form eines Fachvortrages zum Thema Verkehrs-
recht oder eines Fahrsicherheitstrainings für junge Erwachsene 
oder für Senioren in geschlossenen Gruppen von 8 – 12 Teilneh-
mern an. Die Fahrsicherheitstrainings finden im INNO-Park in 
Kitzingen statt.
Bei Fragen oder für weitere Informationen nehmen sie bitte 
Kontakt auf telefonisch unter 0931/457-1053 oder per Mail an 
kontakt@verkehrswacht.de

N-ERGIE gibt Entlastungen an Kund*innen 
weiter 
Mehrwertsteuer sinkt für Erdgas und Fernwärme auf  
7 Prozent 
Um die stark angestiegenen Energiekosten abzufedern, hat die 
Bundesregierung die Absenkung der Mehrwertsteuer beschlos-
sen: Rückwirkend zum 1. Oktober 2022 sinkt die Mehrwertsteuer 
auf Erdgas und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent. 
Die N-ERGIE gibt diese bis März 2024 befristete Entlastung in 
vollem Umfang an alle ihre Privat- und Geschäftskund*innen 
weiter und stellt automatisch auf den reduzierten Mehrwertsteu-
ersatz um. Er wird auf der nächsten Abrechnung ausgewiesen. 
Die Abschläge bleiben unverändert. 
Ausgehend von den aktuell gültigen Preisen ergeben sich für 
Kund*innen der N-ERGIE deutliche Ersparnisse. Ein Muster-
haushaushalt, der pro Jahr 18.000 Kilowattstunden (kWh) Erdgas 
verbraucht, spart jährlich rund 184 Euro. Ein Musterhaushalt mit 
einem Verbrauch von 12.000 kWh Fernwärme wird um rund 190 
Euro entlastet.

Energiesparaktion für Erdgas- und 
Fernwärmekund*innen
Die N-ERGIE Aktiengesellschaft startet eine Energiesparaktion 
für ihre Erdgas- und Fernwärmekund*innen. Belohnt werden 
Privathaushalte, die es in den kommenden Monaten schaffen, 
mindestens 10 Prozent ihrer Wärmeenergie einzusparen wahl-
weise mit 50 Euro oder einer Prämie des Verkehrsverbunds 
Großraum Nürnberg (VGN)
Um bei der Aktion mitzumachen, können sich Kund*innen 
bis 16. Dezember 2022 anmelden.
Teilnehmen können alle privaten Erdgas- und Fern wär me-
kund*innen, die seit mindestens März 2021 in einem direkten 
Abrechnungsverhältnis mit der N-ERGIE stehen. Das heißt, dass 
sie entweder einen eigenen Erdgas- oder Fernwärme-Zähler haben 
oder die Fernwärme-Betriebskostenabrechnung direkt von der 
N-ERGIE erhalten. Die Teilnahme kann nur für einen Zähler 
erfolgen, der zu einer selbst bewohnten Wohnung gehört. Alle 
Infos unter www.n-ergie.de/energiesparpraemie 

Energiesparen ist das Gebot der Stunde 
Wer es schafft, seine benötigte Wärmeenergie zu reduzieren, 
hilft dabei, die regionale Versorgung zu stabilisieren und die 
Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage zu minimieren. Wer in 
seinem Alltag zusätzlich noch auf den Öffentlichen Nahverkehr 
umsteigt, schont nicht nur wichtige Ressourcen, sondern reduziert 
klimaschädliche Emissionen.
Viele kleine Beiträge können zusammen eine große Wirkung 
entfalten. So können wir gemeinsam dazu beitragen, Energie zu 
schonen – und das meist ohne dabei viel Komfort einzubüßen oder 
große Investitionen zu tätigen. Im vergangenen Jahr entfiel mit 
31 Prozent knapp ein Drittel des Gasverbrauchs in Deutschland 
auf private Haushalte. Hier besteht ein großes Einsparpotenzi-
al. Umfangreiche Tipps der N-ERGIE zum Energiesparen gibt 
es unter www.n-ergie.de/energie-schonen

Verband für Landwirtschaftliche Fach-
bildung
Organisation für Aus- und Fortbildung in der Landwirt-
schaft – Staatlich anerkanntes Bildungswerk
Kreisverband Kitzingen
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Zeit:  Donnerstag, 10. November 2022, 19:30 Uhr
Ort:  Sportheim Willanzheim, Kapellenweg 2, 97348 Willanz-

heim
Themen u. a. mögliche Zusammenarbeit mit dem vlf Würzburg 
sowie Vortrag über „Stickstoffdünger – Rahmenbedingungen 
Süddeutschland, aktuelle Marktsituation und Lösungsansätze“, 
Referent: Felix Schopp, Fa. Yara GmbH & Co. KG
Anmeldung in der vlf-Geschäftsstelle unter 09321 3009-0.

Kinderakademie 2022 / 2023
„Die narren sind los!“ folgt den spuren von till eulen-
spiegel & co.
Kinderakademie am Samstag, 19. November, von 10.30 bis 
11.15 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen
Die Dozentin Romana Wahner von der Kitzinger Fastnacht-
Akademie, nimmt die Kinder mit auf die Spuren von Till 
Eulenspiegel & Co. Veranstaltungsort ist wie gewohnt die Alte 
Synagoge Kitzingen.

Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, 
die Teilnahme ist aber kostenfrei.
Im Internet ist ab 14.11.2022 unter www.kitzingen.de/aktuell 
ein entsprechendes Formular freigeschaltet. Alternativ ist auch 
eine telefonische Anmeldung unter 09321 / 928 1104 möglich. 
Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter aus dem 
gesamten Landkreis!
Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufge-
nommen und erhalten dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine 
Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das Kinderakademie-Team 
unter: lag-ziel@kitzingen.de.

weitere termine Anfang 2023:
21.01.2023 „Was glaubst Du?“
 Unter dem Titel „Was glaubst Du?“ stellen Vertreterinnen und 

Vertreter der größeren Religionsgemeinschaften in Kitzingen 
gemeinsam im Gespräch ihre Gotteshäuser und Bräuche vor.

11.2.2023 „Biber – Baumeister des Wassers“
 Klaus Petter, Biberberater des Landkreises, gibt im Rahmen 

der Vorlesung sein Wissen über diese Tiere und ihre besondere 
Lebensweise weiter.

18.03.2023 Musikalische Mitmachaktion
 Zum Abschluss des Kinderakademie-Semester ist eine mu-

sikalische Mitmachaktion geplant!

VereinsnAcHricHten

Einladung zur Adventsfeier und Generalversammlung mit 
Neuwahlen der Vorstandschaft am 27. November 2022 um 14 
Uhr im Sportheim des SV Stadtschwarzach.
Folgend das PROGRAMM:
 Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
 Ehrungen
 Kassenbericht



 Neuwahl der Vorstandschaft
 Anschließend gemütliches Beisammensein.
Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen.

Der 1. Vorstand
Heinz Schuster

Die kath. öffentl. Bücherei sucht Unterstützung!
Wer hat Lust unsere Bücherei freitags von 17:00–18:00 Uhr im 
14 Tage Rhythmus zu unterstützen.
Bei Interesse bitte per E-Mail: koeb-schwarzach.main@gmx.
de, bzw. unter der Tel.Nr.: 09324 3898, Karin Weber, melden.

1. mannschaft, Herren
Bezirksliga Unterfranken West
06.11.2022, 14:00 Uhr, in Hain
DJK Hain – SC Schwarzach
13.11.2022, 14:30 Uhr, in Stadtschwarzach
SC Schwarzach – TSV Keilberg
20.11.2022, 14:00 Uhr, in Lohr
TSV Lohr – SC Schwarzach

2. mannschaft, Herren
A-Klasse Würzburg 3
06.11.2022, 14:00 Uhr, in Sulzfeld
TSV Sulzfeld II – SC Schwarzach II
13.11.2022, 14:00 Uhr, in Hohenfeld
TSV Hohenfeld – SC Schwarzach II

Eine Übersicht über alle Termine und den gesamten Platzbele-
gungsplan gibt es unter www.sc-schwarzach.de

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

glOBus-rabatte und Heizölbestellung:
Siehe auch die Hinweise im Amtsblatt 20-2022, auf unserer 
Homepage oder im Schaukasten.
Erinnerung Auszahlung GLOBUS-Rabatte
Abgabe Quittungen: Wir bitten Sie Ihre gesammelten Globus-
quittungen (Belege von dem Zeitraum 16.–15.10.2022) in einen 
Umschlag zu geben.
Diesen beschriften Sie bitte mit Ihrem Vor- und Zunamen, An-
schrift und Telefonnummer. Sie können die Umschläge dann 
vom 17.10.2022 – 19.11.2022 bei der 1.Vorsitzenden Rosenberger 
Melanie in der Goethestraße 5 Schwarzach in der dafür extra 
bereitgestellten Box abgeben.
Bitte nur Originalbelege abgeben und ggfs. machen Sie sich 
eine Kopie zur Sicherheit, solange die Belege bei uns verweilen. 
Die Belege werden durchgesehen und der Rabatt berechnet.
Die Auszahlung der Rabatte erfolgt im Sportheim des SV- 
Stadtschwarzach, Kolpingstraße 8a, 97359 Schwarzach an 
folgenden Tagen:
Mittwoch 30.11.2022, 18–20 Uhr 
Mittwoch 07.12.2022, 18–20 Uhr
Bitte vergessen Sie nicht Ihren Mundschutz! (falls es zu diesem 
Zeitpunkt Vorschrift ist)

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihr Kommen. 
Bitte bleiben Sie gesund!
Bitte beachten Sie die Termine, eine Auszahlung in 2023 ist 
nicht möglich!

erinnerung sammelbestellung Heizöl
Wir bitten Sie, bei Interesse den verbindlichen Bestellschein 
ausgefüllt bis spätestens 15. Januar 2023 bei der 1.Vorsitzenden, 
Melanie Rosenberger, Goethestraße 5 oder bei Kassier, Margit 
Kempf, Lindenstraße 3a in Schwarzach abzugeben.
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de

Seniorenkreis Schwarzach M./Reupelsdorf

„Generation plus“
lädt herzlich ein
„Fit für Geist – Leib und Seele“ mit Renate Seufert und Ingrid 
Eichler
Donnerstag, 03.11.2022, 14.30–16.30 Uhr Arche
Donnerstag, 17.11.2022, 14.30–16.30 Uhr Arche

Wir basteln Weihnachtsgeschenke für die Senioren
Freitag, 4. November 2022, 19.00 Uhr, Langhaus
Bitte Cuttermesser – Schere mitbringen
Wer mitmachen will, bitte bei Ingrid Eichler melden 09324 1249

„Rund um Martini“
Montag, 14.11.2022 14.30 Seniorengottesdienst Heilig Kreuz mit 
Kindergartenbeitrag

Wer würde für unser Treffen Martinsgänse backen?
Bitte bei Lorenz Kleinschnitz melden

Kuchenaktion … „ab und zu“ 
Wer würde einen Kuchen für unsere Treffen backen???
Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, bitte bei Lorenz Klein-
schnitz melden 09324 1340

„Vergelt’s Gott“ allen, die bei der Sockenstrick-Aktion mit-
gemacht haben
„In den Herzen wird’s warm“ heißt es so nicht nur an Weihnachten

Nähere Infos und Anmeldung bei L. Kleinschnitz 09324 1340 
oder 015152067208

Einladung: 
Die KiTa St. Felizitas in Münsterschwarzach feiert St. Martin!
Wo? 
• In der Sonnenstraße, vor dem Kindergarten.
Was?
• Stationenlauf für Klein und Groß (Beginn am Kindergarten): 

Jeder kann in seinem eigenen Tempo laufen und zur Geschichte 
passende Lieder per QR-Code abrufen. Die Stationen sind ab 
15 Uhr erreichbar. 

• kurze Andacht im Freien mit P. Isaak
• Es gibt Glühwein, Punsch, Kuchen und Leberkäsebrötchen 

am Kindergarten vor Ort, als Wegzehrung oder für zu Hause. 
Wann?
• am 11.11.22
• ab 16.30 Uhr: Verkauf Essen/Getränke 
• 17.30 Uhr: Andacht (Sonnenstraße, vor dem Kindergarten)
• danach, bis ca. 18.30 Uhr: Verkauf Essen/Getränke
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Der Elternbeirat



Der St. Martinsumzug des Kindergartens St. Josef in Stadt-
schwarzach findet statt am 11.11.2022 um 17 Uhr.
Los geht es an der Heilig-Kreuz-Kirche in Stadtschwarzach, 
neben dem St. Josef Kindergarten, begleitet vom Bläserecho 
Stadtschwarzach. Und am Schluss ist mit Kinderpunsch Aus-
klingen im Kindergarten.

kircHlicHe nAcHricHten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei.
Pfarramt Kleinlangheim - Hauptstr. 30 - Tel 09325 273

Bürozeiten: Di und Fr 9.00-12.00 Uhr und Mi von 14.30-16.30

Sonntag, 6.11.22
10.10 Uhr  Musikalischer Gottesdienst „Music for the soul“ in 

Kleinlangheim mit anschließendem Frühschoppen
Donnerstag, 10.11.22
19.00 Uhr  Meditationsabend in Kleinlangheim (ACHTUNG: 

geänderte Anfangszeit)
Sonntag, 13.11.22
10.10 Uhr  Gottesdienst in Kleinlangheim – zeitgleich 

 Kindergottesdienst
Mittwoch, 16.11.22 (Buß- und Bettag)
19.00 Uhr  Beichtgottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 20.11.22 (Ewigkeitssonntag)
9.00 Uhr  Gottesdienst in Gerlachshausen mit Gedenken 

an alle Verstorbene des Kirchenjahres
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.
kleinlangheim-evangelisch.de.
Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit!

Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Die Maskenpflicht für Gottesdienste ist aufgehoben. 
Bitte sorgen Sie selbständig für ausreichend Abstand  Masken 
können freiwillig getragen werden. 

Der Kirchenvorstand KG Schernau und KG Neuses 
Kirchweih, 06.11.2022 
10.15 Uhr Dettelbach  
 Gottesdienst zum 30jährigen Jubiläum 
 Drei einigkeitskirche mit Predigt durch 
 Dekanin K. Baderschneider. 
 Anschließend wird zu Gemüsesuppe und 
 Getränken herzlich eingeladen. 
 Neuses und Schernau kein Gottesdienst 
Dienstag, 08.11.2022 
14.00 Uhr  Feierabendkreis im Gemeindehaus Schernau 
 Thema: „Fotovortrag Israel – Jerusalem“ 
 Referentin: Dekanin K. Baderschneider 

Donnerstag, 10.11.2022 
19.30 Uhr  Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus Schernau 

Volkstrauertag, 13.11.2022 
  9.00 Uhr  Neuses Gottesdienst 
10.15 Uhr  Schernau Gottesdienst 

Buß- und Bettag, 16.11.2022 
10.15 Uhr  Neuses Gottesdienst 

Gottes Segen und bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße 

Pfarrer Ulrich Vogel und Pfarrerin Mareike Rathje 



BRENNHOLZ
Nur Hartholz, gesägt, gespalten,

 frei Haus geliefert. 
Preis auf Anfrage!

MS-Forstservice-Holzhandel
Tel. 09522 707561 oder 0172 7511442
E-Mail: ms-forstservice@t-online.de

georg Hillenbrand

* 28.03.1925
† 23.09.2022

HERZLIcHEN DANK allen, die unserem Vater 
auf seinem letzten Weg begleiteten, 

ihn durch Blumen und Geldspenden ehrten 
und uns durch Wort und Schrift 
ihre Anteilnahme bekundeten.

Die damit zum Ausdruck gebrachte 
Verbundenheit hat uns tief bewegt.

kurt, gerlinde & edwin Hillenbrand 
und ulrike rothländer mit familien

Schwarzach a. Main im Oktober 2022
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Öffnungszeiten November – Dezember : 
 

Donnerstag & Freitag  

ab 17 Uhr Leckeres aus der Abendkarte 
 

Samstag & Sonntag 

ab 14 Uhr Kaffee & Kuchen 
ab 17 Uhr Leckeres aus der Abendkarte 

Küchenschluss ist um 20 Uhr 
 

 

 

Winterpause: 24.12.2022 – 31.03.2023 
 

„Bröckerlesfest“ mit Weihnachtsständchen am 23.12.2022: 
Pizza-/Salatbuffet  15,50 €/Person – um Reservierung wird gebeten. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Liveübertragung aller Fußballspiele der WM während unserer 
Öffnungszeiten.  




